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Vorwort

Das Verständnis des Wahlrechts als Individualrecht ist fester Bestandteil der
deutschen Literatur und Rechtsprechung. Es war auch Voraussetzung für die Er-
weiterung des Wahlrechts um materielle Gehalte durch das Bundesverfassungsge-
richt, durch die es weite Bereiche der Staatlichkeit über die Verfassungsbeschwerde
rügefähig machte. Das Gesetz zur Verbesserung des Wahlrechtsschutzes aus dem
Jahr 2012 unterstrich die individual-rechtliche Sichtweise auch des Gesetzgebers auf
das Wahlrecht. Die Arbeit war zunächst als Abhandlung zu diesem Thema geplant.
Die Beschäftigung hiermit machte jedoch deutlich, dass das Wahlrecht sich von den
Grundrechten wesentlich unterscheidet, Literatur und Rechtsprechung die Eigen-
schaft dieses Rechts als grundrechtsgleiches Recht aber ganz überwiegend unhin-
terfragt annehmen. Die Rechtsnatur des Wahlrechts leitet sich aber aus der Stellung
des Volkes als höchstes Staatsorgan in der Demokratie ab: Es ist ein Recht, das dem
Einzelnen als Teil des Staatsorgans Volk zusteht, ein organschaftliches Recht.

Die Arbeit wurde im Frühjahr 2015 von der Georg-August-Universität als Dis-
sertation angenommen. Das Manuskript befindet sich auf dem Stand vom Februar
2015, vereinzelt wurden Literatur und Rechtsprechung bis September 2017 be-
rücksichtigt.

Großer Dank gilt meinem Doktorvater Herrn Professor Dr. Frank Schorkopf für
die Anregung des Themas, sein Bestärken in der Entwicklung der eigenen These, die
der herrschenden Meinung diametral entgegenläuft, seine stete Diskussionsbereit-
schaft, die Freiräume, die er mir als wissenschaftlicher Mitarbeiterin an seinem
Lehrstuhl für die Anfertigung der Arbeit gelassen hat, sowie für die rasche Begut-
achtung.

Herrn Professor Dr. Dr. h. c. Werner Heun gilt mein Dank insbesondere für die
treffende und wertvolle Kritik in der Zweitbegutachtung.

Der Stiftung der Deutschen Wirtschaft danke ich für die großzügige Gewährung
eines Promotionsstipendiums, dem Deutschen Bundestag für die Unterstützung bei
der Veröffentlichung der Arbeit.

Mein herzlicher Dank gilt denen, die die Entstehung der Arbeit als Diskussions-
partner, durch Anregungen zumManuskript oder auf andere Art gefördert haben. Vor
allem danke ihnen ich für die moralische Unterstützung, ohne die diese Arbeit nicht
entstanden wäre.

Berlin, im Spätsommer 2017 Katrin Verena Franz
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A. Einleitung

I. Problemstellung und
Gang der Untersuchung

Das Wahlrecht sei „das vornehmste Recht des Bürgers in der Demokratie“, so
formulierte das Bundesverfassungsgericht in einer seiner ersten Entscheidungen.1

Damit legte es den Grundstein für eine individual-rechtliche Perspektive auf das
Wahlrecht in der grundgesetzlichen Ordnung. Das Recht des Bürgers, an der Wahl
zum Deutschen Bundestag teilzunehmen, erscheint so vornehmlich als Recht, das
diesem zur freien Ausübung zur Verfügung steht. Mit der Ausübung des Wahlrechts
verwirklicht der Bürger aber nicht primär seine persönliche Freiheit. Er nimmt an
einem staatsorganisationsrechtlichen Kreationsakt teil: der Wahl zum Deutschen
Bundestag. Durch seine Rechtsausübung wirkt der Einzelne in den Staat hinein, er
verbleibt nicht im Bereich individueller Freiheit.

Das Wahlrecht bietet damit einen doppelten Interpretationszugang: Vom Ein-
zelnen her gedacht erscheint es als Recht, das die Mitbestimmung am Gemeinwesen
verwirklicht. Aus Sicht der Staatsorganisation ist es Voraussetzung für die Kreation
des Bundestages. Das Wahlrecht bewegt sich damit an der Schnittstelle zwischen
staatlicher Sphäre und Individualsphäre.2

Entsprechend diesem doppelten Zugang wurde die Rechtsnatur desWahlrechts in
der geschichtlichen Entwicklung unterschiedlich beurteilt.3 Rudolf Smend be-
zeichnete die Frage nach der Rechtsnatur des Wahlrechts 1912 als „alte und immer
neue Streitfrage“.4 Zum einen wurde es als subjektives Individualrecht gesehen, also
als Recht, das dem Einzelnen zur Selbstentfaltung gewährleistet ist und ihm deshalb
zur freien Verfügung steht. Zum anderen wurde es aber auch als organschaftliches
Recht – als Organkompetenz – charakterisiert, also als Recht, innerhalb eines
Staatsorgans als dessen Teil zu wirken.Mit der zweiten Ansicht geht einher, das Volk

1 BVerfGE 1, 14 (33) – Neugliederung, Urteil vom 23.10.1951.
2 Den Schnittstellencharakter betont S. Graf von Kielmannsegg, Grundrechte im Nähe-

verhältnis, 2012, S. 458, Fn. 609. DemWahlrecht wird auch eine „Scharnierfunktion“ zwischen
Staat und Gesellschaft zugeschrieben, so U. Gassner, Kreation und Repräsentation. Zum de-
mokratischen Gewährleistungsgehalt von Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG, Der Staat 34 (1995), S. 429
(437).

3 Hierzu ausführlich unten in Abschnitt B., S. 22 ff.
4 R. Smend, Maßstäbe des parlamentarischen Wahlrechts (1912), in: ders., Staatsrechtliche

Abhandlungen, 1955, S. 19 (37, Fn. 18).



in der Demokratie als Staatsorgan anzuerkennen. Zudem fanden und finden sich
Auffassungen, die das Wahlrecht zugleich als individuelles Recht und als organ-
schaftliches Recht sehen und es damit als Hybrid betrachten.

Die Ansichten spiegeln die unterschiedlichen Perspektiven auf das Wahlrecht
wider. Wird das Wahlrecht als subjektives Individualrecht eingeordnet, treten der
einzelne Bürger und die Verwirklichung seiner Freiheit durch Mitbestimmung an
Entscheidungen, die dasGemeinwesen betreffen, in denVordergrund. DasWahlrecht
ist von diesem Standpunkt aus das Recht, das primär die Selbstbestimmungsmög-
lichkeit des Einzelnen sicherstellenwill, indem es demBürger ein Recht auf Teilhabe
an den Entscheidungen über Belange der Allgemeinheit gibt.

Wird das Wahlrecht hingegen als organschaftliches Recht betrachtet, wird der
staatsorganisationsrechtlichen Funktion, die das Volk und damit der einzelne Bürger
als dessen Teil durch dieWahl in der Demokratie erfüllt – das Parlament zu wählen –,
Rechnung getragen. Es ist dann nicht der Einzelne, sondern das Volk, das bei der
Betrachtung des Wahlrechts im Mittelpunkt steht. Außerdem rückt aus dieser Per-
spektive die Gemeinschaftsbezogenheit des Wahlrechts in den Vordergrund. Denn
das Wahlrecht kann nur in Gemeinschaft ausgeübt werden und bezieht sich auch auf
diese. Ebensowird dasWahlrecht erst in der Gemeinschaft erforderlich, weil nur hier
der Einzelne nicht mehr ausschließlich über sich selbst herrschen kann, sondern
staatliche Ordnung eine Staatsgewalt erfordert, die immer die Herrschaft über eine
Vielzahl von Personen beinhaltet.

In der grundgesetzlichen Ordnung wird das Wahlrecht sowohl von der Literatur
als auch vom Bundesverfassungsgericht ganz überwiegend als subjektives Indivi-
dualrecht betrachtet.5Die Frage nach der Rechtsnatur desWahlrechts wird damit von
den meisten Autoren zugunsten eines subjektiven Rechts entschieden. Die Ansicht
speist sich hauptsächlich aus der Tatsache, dass Art. 38 GG, in dem die Wahl zum
Deutschen Bundestag normiert ist, im Katalog derjenigen Rechte aufgezählt ist,
deren Verletzung mit der (Individual-)Verfassungsbeschwerde gerügt werden kann.6

Diese materiell-rechtliche Bewertung hat also einen prozessrechtlichen Ursprung.
Der Einzelne wird, indem er in die Lage versetzt wird, eine Verletzung des Wahl-
rechts zu rügen, befugt, staatsorganisationsrechtliche Akte und Normen zu rügen.7

Gerade die prozessuale Dimension einer subjektiv-rechtlichen Einordnung dieses
sich auf die Staatsorganisation beziehenden Rechts wie auch die Probleme, die sich
daraus ergeben, werden in der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts besonders deutlich. Je weiter die subjektiv-rechtlichen Gewährleistungen, die
durch dasWahlrecht verbürgt sein sollen, gefasst werden, destoweiter reicht auch der

5 Siehe hierzu unten in Abschnitt D., S. 56 ff. Nach B. Hartmann, Volksgesetzgebung und
Grundrechte, 2005, S. 148, wird diese Ansicht in Rechtsprechung und Literatur sogar „ein-
stimmig für richtig gehalten […]“.

6 Siehe Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG.
7 A. Wolf, Prozessuale Probleme des „Maastricht“-Urteils, 1999, S. 192 f.; M. Soppe,

Parlamentarische Selbstentmachtung als faktischeWahlrechtsbeeinträchtigung, 2002, S. 326 f.
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prozessuale Einfluss desWahlberechtigten auf die Staatsorganisation. Sowird in der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das Wahlrecht materiell mit wei-
teren Gehalten wie einemRecht auf Demokratie, also auf wirksame Volksherrschaft,
sowie auf Einhaltung des Sozialstaatsprinzips und sogar auf den Erhalt der Staat-
lichkeit angereichert.8 Dies geschieht gerade, um den Einzelnen in die Lage zu
versetzten, diese Rechte als eine Verletzung des Wahlrechts auch prozessual zu
verteidigen.9

Diese materielle Anreicherung hat in der Literatur wenig Zustimmung erfahren;10

überwiegend wurde sie kritisiert,11 insbesondere auch im Hinblick auf die prozes-
suale Möglichkeit, die dem Einzelnen hiermit eingeräumt wird, die Staatsorgani-
sation an sich zu verteidigen.Während die Kritik der Literatur an derAusweitung des
Gewährleistungsgehalts des Wahlrechts ansetzt, gibt diese Entwicklung jedoch
Anlass, zu überprüfen, ob das Wahlrecht in einem individual-rechtlichen Rechts-
behelf richtig verortet ist. Da das Prozessrecht gegenüber demmateriellen Recht eine
prinzipiell dienende Funktion einnimmt,12 stellt sich mit anderen Worten die Frage,
ob das Wahlrecht unter dem Grundgesetz tatsächlich ein subjektives Individualrecht
ist.

Ohne dass unter Geltung des Grundgesetzes je eine Diskussion über die Frage
nach der Rechtsnatur des Wahlrechts stattgefunden hätte, wurde sie schon als zu-
gunsten eines subjektiven Rechts geklärt bezeichnet.13 Dieser These wurde wenig

8 BVerfGE 89, 155 (171 f.) – Maastricht, Urteil vom 12.10.1993; BVerfGE 123, 267
(330 f.) – Lissabon, Urteil vom 30.6.2009; BVerfGE 129, 124 (168 f.) – EFS, Beschluss vom
7.9.2011.

9 So auch C. Schönberger, Die Europäische Union zwischen „Demokratiedefizit“ und
Bundesstaatsverbot, Der Staat 34 (2009), S. 535 (540); C. Tomuschat, Die Europäische Union
unter Aufsicht des Bundesverfassungsgerichts, EuGRZ 1993, S. 489 (493); (dem jeweils ab-
lehnend gegenüberstehend).

10 Zustimmend aber D. Murswiek, Art. 38 GG als Grundlage eines Rechts auf Achtung des
unabänderlichen Verfassungskerns, JZ 2010, S. 702 (704, 707); K. F. Gärditz/C. Hillgruber,
Volkssouveränität ernst genommen – Zum Lissabonurteil des BVerfG, JZ 2009, S. 872 (873);
D. Grimm, Das Grundgesetz als Riegel vor einer Verstaatlichung der Europäischen Union, Der
Staat 2009, S. 475 (480 f.).

11 U. Gassner, Kreation und Repräsentation. Zum demokratischen Gewährleistungsgehalt
von Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG, Der Staat 34 (1995), S. 429 (430 f.); C. Tomuschat, Die Euro-
päische Union unter Aufsicht des Bundesverfassungsgerichts, EuGRZ 1993, S. 489 (493);
J. Kokott, Deutschland im Rahmen der Europäischen Union – Zum Vertrag von Maastricht,
AöR 119 (1994), S. 207 (210 f.); C. Schönberger, Die Europäische Union zwischen „Demo-
kratiedefizit“ und Bundesstaatsverbot, Der Staat 2009, S. 535 (541);M. Jestaedt, Warum in die
Ferne streifen, wenn der Maßstab liegt so nah?, Der Staat 2009, S. 497 (503 f.).

12 E. Klein, Verfassungsprozeßrecht, AöR 108 (1983), S. 560 (562 ff.); A. Kollmann, Be-
griffs- und Problemgeschichte des Verhältnisses von formellem und materiellem Recht, 1996,
S. 658.

13 K. Stern, Staatsrecht, Bd. III/1, 1988, § 65 IV 4, S. 582, Fn. 447.
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